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210 

.. Verordnung 
zur Anderung der Verordnung 

zur Durchfilhrung des Meldegesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen 

(DVQ.MG NW) 
Vom 29. April 1992 

Auf Grund der §§ 18 Abs. 3 und 22 Abs. 3 des Meldegeset­
zes NW - MG NW - vom 13. Juli 1982 (GV. NW. 5. 474), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. November 1989 
(GV. NW. S. 640), wird verordnet: 

Artikel I 

Die Verordnung zur Durchführung des Meldegesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (DVO MG NW) vom 
8. Mai 1983 (GV. NW. 5.170), zuletzt geändert durch Verord­
nung vom 17. Mai 1990 (GV. NW. S. 282), wird wie folgt 
geändert: 

Anlale 1 Das Muster der Anlage 1 wird durch Anlage 1 zu dieser 
Anlage 2 Verordnung, das Muster der Anlage 4 durch Anlage 2 und 
Anlage 3 das Muster der Anlage 4a durch Anlage 3 zu dieser Ver-

ordnung ersetzt. 

Artikel II 

Meldescheine nach den bisherigen Mustern der Anlagen 
1,4 und 4a der Verordnung zur Durchführung des Melde­
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (DVO MG NW) 
vom 8. Mai 1983 (GV. NW. 5. 170) dürfen bis 31. August 1992 
verwendet werden. 

ArtikellIl 

Diese Verordnung tritt am Tage der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 29. April 1992 

Der Innenminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Herbert Schnoor 
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'--____ --'I~ 
'0 Poetleitzaht, Gemeinde 

Tages­
stempel ... 
MeIde­
behörde 

Bitte die ger .. terten 
Flldlon 
nicht beschrtften I 

An'-llol 

Anmeldung bei der Meldebehörde 
(Bitte Hinweise beachten) 

aem .. ndekennzaht 

Q Straße, Haus-Nr. 

Neue 
Wohnung 

I 
Ci) Hat eine der zur Anmeldung kommenden Personen früher schon einmal hier gewohnt? Ja 

® I VVohnt im neuen VVohnort bereits a) Ehegatte? 0 Ja 0 Nein b) Elternteil? (bei MilWierjlhrigen) DJa 0 Nein 

(!) J Wird diese bisherige VVohnung beibehajten? 

Ci> \ Hat eine der zur Anmeldung kommenden Personen eine weitere 'Nohnung? 

Gemeindekennzaht 

Q s ..... H .... _N •. I~ 
Q KreiS, land • 

DJa 0 Nein 

DJa DNein 

Bisherige 
Wohnung 

FOr v.rhei~ ..... die .nlcht dauernd ~ .... nt leben : 

(j) !-_L_==",::::,-:,_::::,="=":-~::.:,,:.:,,,=::"'=-F:.:~:::::'h::'::'04=,,_.::.:,,:.: ... ="::.::"'-_7"bi::.h:::.::;,'_ __________ ~:::-=·:;''-----------_! 
I Fur alle Obrigen FWson .... : I I 

'ItteIctIe 'Nohnung WIrd vorwiegend benllUt? bI.her: kOnfbg 

Ud. 
N •. Ci> Familienname, Geburtsname Ci> Vornamen (almtliche, Rufname unterstreichen) 

1 

2 

3 

4 

Familienbuch auf Antrag angelegt? <r @ @ 
Ud. ® ® S_- Welcher Kirche oder Religions· 
N •. Familienstand eheschließung (Omum und Ort) J. Nein angehörigkeit(en) gesellschaft gehOren s.e an? 

1 

2 

3 

4 
Ud. ® Geburts::!. ® Geochlecht ® @) Wohnung am 1.1iI.1931i1, Gemeinde. Kreis, Und 
N •. T T-i M M J J minnt weibI. Geburtson (Bundesyertriebenen~l 

1 

2 

3 

4 
® • Benötigen Sie künftig eine Steuerkarte? 
E_- .... vemeldete Kinder unter 18 J.t1ren 

Ud. tltig? Ja, mit ..... .........,..... K.nd/ -....... Etwn .... lebt "n 
N •. ® Berufeausilbung im Gesundheitaweaen J. Nein Steuerld .... .... Ud."',. -~ ... . ... --1 IlJ. D"'n 

2 IlJ. D ... n 

3 hJ. r l .... 
4 IlJ. D ... n 
Lid. 
N •. @ Pfnonalaueweis: llUegateilt MI, in (Ort), gOltig bis @ Paß: auageeteltt MI, in (Ort), gültig bis 

1 

2 

3 

4 
Datum 
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Anmeldebestätigung 
1'0 Tag de. EiMUg. '0 _ahl, Gomei"de 

[ I 

Datum und Unterschrift der Meldebehörde 

Personen, die heute angemeldet wurden: 

I Lld.Nr. Familienname Vornamen 

1 
i 
j 

2 I , 
3 ! 
4 ! 
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Sitte dieses slaH hier vorsiChtig abtrennen, die folgenden Slitier 
bleiben dann Ils Durchsc:hreibeslltz miteinander verbunden! 

Hinweise zur Anmeldung (MeldegesetzNWl 

Das Meldegesetz NW schreibt in § 13 vor, daB sich Innerhalb einer Woche anzumelden hat, wer eine Wohnung bezieht. Bine achten Sie 
unbedingt darauf, daß Sie diese Frist nicht überschreiten, da Sie anderenfalls ordnungswidrig handeln und mIt eIner GeldbuBe rechnen 
müssen.llle Anmeldung bei der Meldebehörde befreit nicht von der Verpflichtung, ggl. auch anderen Behörden (z. B. Zulassungsstelle für 
Kraftfahrzeuge) den Wohnungswechsel mitzuteilen. 
Mit dem Meldeschein Ist die Abmeldebestätigung für die bisherige Wohnung vorzulegen. Soweit der Meldepflichtige nicht der Wohnungs­
eigentümer ist, Ist die Einzugsbestätigung des Wohnungsgebers oder dessen Beauftragten beIzufügen. Für dIesen Zweck können SIe das 
unten stehende Muster verwenden. 
Der Meldepflichtige hat der Meldebehörde auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, die zum Nachweis der Angaben erforder· 
hchen Unterlagen (Z. B. PersonalausweIs) vorzulegen und beI der Meldebehörde persönlich zu erscheinen. Bel einem Wohnungswechsel 
Innerhalb derselben Gemeinde entfällt eine Abmeldung. 

Mitglieder derselben Familie sollen aemeinsam einen Meldeschein verwenden, wenn sie bisher zusammen gewohnt haben und auch ;atzt in 
die gleiche Wohnung eingezogen Sind. Sind mehr als vier Personen eingezogen, Ist ein weIterer Meldeschein auszufüllen. 

F.mllten.ngehörige von MItgliedern ölfenlllch-teehUIc ..... Rellgl_locholten, die nlchld_ oder kel_ Religion.· 
gesellSChaft angehören, hlben das Recht, der Meklebeh6nle die Übermittlung ... ,., DIllen an andere ötfentIk:tH'KIltUche 
RelIgionsgesellschaften zu untenagen (§ 32 Ab$. 2 des Meldeges8tZes NW - MG NW - vorn 13. Juli 1912 [GY. NW. S. 474), 
zuletzt gelndert durch Gesetz vom 21. November 1 ••• [GY. NW. S. 840]). FamIU .... ngellörige .... dleHm Sinne sind der Eh. 
g_,mlnderjlhrlgeKlnderunddIeEllernmlnderjlhrlgerKlnder.EbenoohotderMeldepftlchllgeelnWlderopnocllorechl_ 
die Weitergabe seiner Daten an Plrteten. Wlhlergruppen und andere TrIger von WahlYorschJlten Im Zusammenhang mit 
Parlaments· und Kommunalwahlen (§ 35 Abs. 1 MG NW) sowie gegen die Wetteraabe ........ Daten Im Zusammenhang mit 
VolkSbegehren und Volksentscheiden an Antragsteller und P8i1e1en (§ 35 Abs. 2 MG NW). Ein WkI .... pruchsrecht des Meld. 
pfllehligen beslehl lerner gegen MeId_I.ter.uskOntte Ober Allen· und Elletubillen (I 35 Abo. 3 MG NW) sowie _ 
MeldereglsterauskUnfte an AdreBbuchverilge (§ 35 Abs. 4 MG NW). 

Erläuterungen für das Ausfüllen (Tr;fft e;ne Frage nocht zu, stre;chen S;e t>;.e das entsprechende Feld) 

® I.st diese Frage für die einzelnen Famihenan~ehörigen ver· 
schIeden zu beantworten. so ISt tür jede Person eIn besonderer 
MeldA~r.hp.in 711 vp.rwp.ndE'!n. 

CD Hat ein Emwohner mehrere Wohnungen, so Ist eine dieser 
Wohnungen seme Hauptwohnung (§ 16 Abs. 1 MG NW). 
Hauptwohnung eines verheirateten Einwohners, der nicht dauernd 
getrennt von semer .Familie lebt, ist. die vorwiegend benutzte 
Wohnung der Familie; für alle übrigen Personen Ist Haupt­
wohnu'!9 die von Ihnen vorwiegend benutzte Wohnung (§ 16 Abs.2 
MG NW). 

@ Neben dem personenstandsrechtlich maßgebenden Namen 
können auch Ordensnamen oder Künstlernamen eingetragen 
werden. 

® Seit dem 01. 01. 1958 wird im Geltungsbereich des Personen· 
standsgesetzes (PStG) ein Familienbuch im AnschluB an die Ehe· 
schlieBung von dem Standesbeamten angelegt, vor dem die Ehe 
geschlossen ist (§ 12 PStG). 

Nach § 15a PStG besteht die Möglichkeit, ein Familienbuch auf 
Antrag anlegen zu lassen u. a. dann, wenn dae Ehe (auch vor dem 
01.01.1958) au6erhaJb des Geltungsbereichs des PStG geschlos­
sen worden ist und ein Ehegatte oder Antragsteller Deutscher 1St. 
Das Familienbuch ist nicht mit dem Stammbuch der Familie 
(Familienstammbuch) zu verwechseln; auf diese Stammbücher 
bezieht sich die Frage nicht. 
@ Bei mehreren Staatsangehörigkeiten sind sämtliche anzugeben. 

@ DurchdIese Angaben WIrd die Führung des Meideregisters im 
automatisierten Verfahren erleichtert. Aus manchen Vornamen 
ist das Geschlecht nicht immer eindeutig erkennbar. 
@) Diese Angaben dIenen Zwecken des Suchdienstes (Heimatorts­
karteien). Sie smd nur erforderlich von Personen,dieam 01.09.1939 
in den sog. Vertreibungsgebieten gewohnt haben. 

~ -0 Hier bitte abtrennen 
---~------------- -- ---- -----

Namen und AnschrIft des Wohnungsgebers 

Ich bestätige folgenden Einzug: 
Wohnung (Straße. Haus·Nr.) 

WohnungsmIeter (Familienname. Vorname) 

Hinweis: 

M,twlrkungspfhcht des WOhnungsgebers bei der 
Anmeldung gemäß § 14 Meldegesetz NW 

@ Einzutragen sind hIer nur folgende Berufe im Gesundheits· 
wesen: 
Ar?tl Ä,r?"tin. 7~h"~r?tl7Ahni:il7tin OfllntlstlDp.nti!':tin. Aontheker/Ano· 
thekerin, Entbindungspfleger/Hebamme, Wochenpfleger/Wo­
chenpflegerin, Krankenpfleger/Krankenschwester, Kinderkranken· 
pfleger/Kinderkrankenschwsster,. Krankenpflegehelfer/Kranken· 
pflegehelferin, Masseur/Masseurin, Masseur und mediZinischer 
Bademeister/Masseurin und mediZinische BademeisterIn, Kranken' 
gymnastlKrankens:,ymnastin,. medizinisch-technischer Assistentl 
medizinisch-technIsche AsSlstanbn, DlätasslstentlOiäta&8iltenttn, 
LogopädeJLogopädin, Beschäftigungs- und ArbettstherapeutlBe­
schäfligungs- und Arbeitstherapeutin, OrthoptlstlOrthoptistin, 2yto­
logle-AssistentlZytologie-Assistentin, sozialmedizinischer Ass;· 
stentlsozialmedlzinische Assistent,", Gesundheltsaufseher/Ge­
sundheitsaufseherin, Oesinfektor/Oeslnfektorin, Heilpraktiker/Heil­
praktikerin. 
Rechtsgrundlage für die Berufsangabe ist § 18 MG NW i. V. m. § 4 
der Verordnung über die Zulassung der regelmäBfgen Datenüber­
mittlung von Meldebehörde:r an andere Behörden und sonstige 
öffentliche Stallen - MeldDUV NW - vom 20. Juni 1983 (GV. NW. 
S. 221), zuletzt ~ändert durch V~.rordnung vom 28. Dezember 1990 
(GV. NW. 1991 S. 7). § 4 MeldDUV NW läSt die Datenübermittlung 
für Zwecke der Gesundheitsaufsicht durch die Meldebehörden an 
das Gesundheitsamt für diese Medizinalberufe zu. 
@) Diese Angaben dienen ausschließlich bevölkerungsstati· 
stlschen Zwecken. 
@ .Nur wenn Sie die Frage, ob Sie künftig eine Steuerkarte be­
nötIgen, bejaht haben, ist es notwendig, hIer weItere Daten eInzu­
tragen. Diese erleichtern es der Gemeinde, Ihre lohnsteuerkarte 
künftig zutreffend auszustellen. Wird nur für einen Ehegatten eIne 
Lohnsteuerkarte benötigt, ist es gleichwohl erforderlich anzugeben. 
In welchem Kindschaftsverhällnls die mltangemeldeten Kinder zu 
dem anderen Eheganen stehen. 

IEinZUgSbestätigUng 
IdeSVVOhnUngSgebeß 

(§ 14 Meldegesetz NW) 

. Datum des EInzugs 

I

T 

,

T IM,T 
I 

Anzahl der 
einZiehenden Personen 

IDalum und Unlersch .. /l des Wohnungsgebers I Beauhragten) 
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@ Arbeitnehmer/ Arbeitnehmerin 

, FamIlienname 

I Vornamen (samtilche, Rufname unterSlre,ehen) 

I 
I Geburtstag 

~nnl welbl iT T M M 

I I 
, 0 

~g verh gesch ~erw 

,I il I"' 
I I 

, Beschaft'gungsbeginn 

I T T M M J J 

, I 

Tages­
stempel 
d" 
Melde­
behörde 

Q Geschlecht 

Q Familienstand 

Anlage 2 
(Format A4. weiß) 

Anmeldung für Seeleute 
ohne Wohnung im Bundesgebiet 

Zutreffendes bitte ausfüllen b;rw. [EI.nkreuzen! 

I Geburtsname 

I Geburtsort 

I 
I Staalsangehöngkell(en) 

I 

I 
i Kirche bzw Rehglon!!gesellschaft 

I 

'I Eine Lohnsteuerkarte fur 19 

r!> I 

{} ausgestellt von der Gemeinde 

h
w,rd 
~enotlgt 0 hegt vor 

® Ehegatte 

Ehegatte hat 
~ keine Wohnung Im 
i ,'Bundesgebiet "---===='------

© Minderjährige Kinder 

Geburtstag 

T T M M 

-~'----'---' --'-

'0 Anschrift des Ehegatten im Bundesgebiet (Straße. Haus·Nr, Postle.tzahl. WOhnort) 

I 

l~ 

I Name und Anschrtlt des Reeders 

Anmeldung IDatum und Unterschrift) 
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Anlage 3 
(Format A4, grün) 

o Arbeitnehmerl Arbeitnehmerin 

I Fam'henname 

VOrnamen (sämthche, Rufname unterstreichen) 

verw. 

Eine Lohnsteuerkarte für 19 

Tages­
stempel 
de' 
Melde­
behörde 

~ Geschlecht 

Q Familienstand 

Abmeldung für Seeleute 
ohne Wohnung Im Bund~let 

Zutreffend .. bitte .... fD ..... bzw. !81a .. kreuzen I 

I Geburt.nam. 

I Geburteort 

I S ....... geh""gkoi,lenl 

I "'eh. ""w ... hg'on.g .... '.eh ... 

'0 ausgestellt von der GemeInde 

® Ehegatte 

Ehegatte hat 
keine Wohnung im 
Bundesgebiet 

© Minderjährige Kinder 

Geburtstag 

T T M M 

{7 Anschnft des Ehegatten Im Bundesgebiet (Stra6e, Haus-Nr., Postleitzahl, Wohnort) 

Name und Ansclmft des Reeders 

Abmeldung (Datum und Unterschnft) 

- GV. NW. 1992 S. 180. 
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213 
Verordnung 

zur Änderung der Verordnung über die 
Aufwandsentschädigung und die Reisekosten -

pauschale der Kreisbrandmeister, Bezirksbrand­
meister und deren SteIJvertreter 

Vom 20. Mai 1992 

Aufgrund des § 38 Abs. 2 Nr. 5 des Gesetzes über den 
Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und 
öffentlichen Notständen (FSHG) vom 25. Februar 1975 (GV. 
NW. S. 182), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. März 
1989 (GV. NW. S. 102), wird im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung über die Aufwandsentschädigung und 
die Reisekostenpauschale der Kreisbrandmeister, Be­
zirksbrandmeister und deren Stellvertreter vom 1. Mai 
1982 (GV. NW. S. 216) wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 1 Satz 1 wird der Betrag von 400,- DM durch 
den Betrag von 520,- DM und der Betrag von 180,- DM 
durch den Betrag von 220,- DM ersetzt. 

2. In § 1 Abs. 2 wird der Betrag von 180,- DM durch den 
Betrag von 220,- DM ersetzt. 

3. In § 2 Abs. 1 wird der Betrag von 740,- DM durch den 
Betrag von 960,- DMund der Betrag von 280,- DMdurch 
den Betrag von 340,- DMersetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 1992 in 
Kraft, 

Düsseldorf, den 20. Mai 1992 

Der Innenminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Herbert Schnoor 

- GV. NW. 1992 S. 186. 

223 
Sechste Verordnung 

zur Änderung der Kapazitätsverordnung 
Vom 12. Mai 1992 

Aufgrund des § 6 Abs. 1 des Gesetzes über die Zulassung 
zum Hochschulstudium in Nordrhein-Westfulcn (Hoch­
schulzulassungsgesetz NW - HZG NW) vom 11. März 1986 
(GV. NW. S, 218) in Verbindung mit den Artikeln 7 und 16 
Abs. 1 Nr. 14 des Staatsvertrages über die Vergabe von 
Studienplätzen vom 14.Juni 1985 (GV. NW.1986 S. 220) wird 
verordnet: 

Artikel I 

Die Verordnung über die Kapazitätsermittlung, die 
Curricularnormwerte und die Festsetzung von Zulassungs­
zahlen vom 1. April 1980 (GV. NW. S. 456), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 30. März 1990 (GV. NW. S. 258), wird 
wie folgt geändert: 

§ 10 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 2 wird folgender neuer Satz 3 eingefügt: 
"Dies gilt ferner nicht, soweit Mitarbeiter außeruniver­
sitärer Forschungseinrichtungen freiwillig und unent­
geltlich Lehrleistungen übernehmen". 

b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4. 

Artikel 11 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. Sie gilt erstmals für die Festsetzung der Zulassungs­
zahlen für das Vergabeverfahren zum Wintersemester 
1992/93. 

Düsseldorf, den 12. Mai 1992 

Die Ministerin 
für Wissenschaft und Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Anke Brunn 

- MB\. NW. 1992 S. 186. 
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Haushaltssatzung 
und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

des Landschaftsverbandes Rheinland 
für das Haushaltsjahr 1992 

Vom 4_ Mai 1992 

1. Haushaltssatzung 

Aufgrund der §§ 7 Abs. 1 und 25 der Landschaftsver­
bandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
12. Mai 1953 (GS. NW. S. 217), in der Fassung der Bekannt­
machung vom 27. August 1984 (GV. NW. S. 544), zuletzt 
geändert durch das Rechtsbereinigungsgesetz vom 6. Ok­
tober 1987 (GV. NW. S. 342), in Verbindung mit §§ 64ff. der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 13. August 1984 
(GV. NW. S. 475) - geändert durch das Rechtsbereinigungs­
gesetz vom 6. Oktober 1987 (GV. NW. S. 342), zuletzt ge­
ändert durch Artikel 11 des Gesetzes zur Regelung der 
Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die 
Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 
1991 und zur Änderung anderer Vorschriften vom 30. April 
1991 (GV. NW. S. 214) - hat die Landschaftsversammlung 
am 19. Dezember 1991 folgende Haushaltssatzung be­
schlossen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird 

im Verwaltungshaushalt 
in der Einnahme auf 
in der Ausgabe auf 

im Vermögenshaushalt 
in der Einnahme auf 
in der Ausgabe auf 
festgesetzt. 

§ 2 

5 285 742 850 DM 
5285 742 850 DM 

794 351 650 DM 
794 351 650 DM 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im 
Haushaltsjahr 1992 zur Finanzierung von Ausgaben im 
Vermögenshaushalt erforderlich ist, wird auf 183822750 
DM festgesetzt, hiervon sind 20000000 DM zur Umschul­
dung vorgesehen. 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
wird auf 297 284 000 DM festgesetzt. 

§ 4 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushalts­
jahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 450 000 000 DM festge­
setzt. 

§ 5 

Die gemäß § 24 der Landschaftsverbandsordnung zu er­
hebende Landschaftsumlage wird auf 17,1% der für das 
Haushaltsjahr 1992 geltenden Bemessungsgrundlagen 
festgesetzt. Die Umlage ist in Monatsbeträgenjeweils zum 
20. eines jeden Monats zu zahlen. 

§6 

l. Die im Stellenplan als künftig wegfallend (kw) bezeich­
neten Stellen dürfen nach Ausscheiden der jetzigen 
Stelleninhaber in Anspruch genommen werden: 
- zur Übernahme von Beamten auf Widerruf im Vorbe­

reitungsdienst und für Auszubildende in privat-recht­
lichen Ausbildungsverhältnissen; 

- zur Anstellung von Beamten nach Ablauf der Probe­
zeit; 

- zur Führung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, 
die nach Ablauf der Ermäßigung der Arbeitszeit oder 
der Beurlaubung nach den Regelungen der §§ 65 a und 
78b LBG NW bzw. des § 50 Abs. 2 BAT zur Vollzeit­
oder Teilzeitbeschäftigung zurückkehren; 

- zur Einstellung von Angestellten mit auf höchstens 
drei Jahre befristeten Verträgen. 

2. Die im Stellenplan ausgewiesenen Umwandlungsver­
merke werden in der Weise erfüllt, daß mindestens jede 
zweite, freiwerdende, mit dem Vermerk versehene Plan­
stelle der Besoldungsgruppe in eine Stelle der nächst­
niedrigeren Besoldungsgruppe umzuwandeln ist, und 
zwar fortwirkend bis zu der Besoldungsgruppe, für die 
die Obergrenzen noch nicht erreicht sind. 

3. Neben den im Haushaltsplan ausgebrachten Haushalts­
vermerken gelten die in den Bestimmungen für die Aus­
führung des Haushaltsplanes festgelegten Regelungen. 

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushalts­
jahr 1992 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

Die nach § 25 Abs. 2 der Landschaftsverbandsordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 64 
Abs. 2, § 71 Abs. 4, § 72 Abs. 2 und § 74 Abs. 2 der Gemeinde­
ordnung für das Land Nordrhein-WesUalen sowie nach 
§ 24 Abs. 2 der Landschaftsverbandsordnung für das Haus­
haltsjahr 1991 erforderlichen Genehmigungen zu den Fest­
setzungen in den §§ 2, 3 und 5 der Haushaltssatzung sind 
vom Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen als 
Aufsichtsbehörde mit Erlaß vom 13. April 1992 - III B 3-9/ 
513-3748/92 - erteilt worden. 

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme montags bis 
freitags in der Zeit vom 22. Juni 1992 bis 30. Juni 1992, T. 
jeweils von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, im Landeshaus Köln­
Deutz, Kennedy-Ufer 2, Zimmer 349, öffentlich aus. 

Es wird darauf hingewiesen, daß eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Landschaftsver­
bandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jah­
res seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge­
macht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be­

kanntgemacht worden, 
c) der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be­

schluß der Landschaftsversammlung vorher beanstan­
det oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver­
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

Köln, den 4. Mai 1992 

Der Direktor des 
Landschaftsverbandes Rheinland 

Dr. Fuchs 
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